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Zoll- nud Steuerwesen.

Gemäß § 1 Abs. 1 der Zuwachssteuer-Ausführungsbestimmungen (Zentralblatt für das Deutsche Reich

von 1911 S. 79) wird das Verzeichnis der Oberbehörden für die Zuwachssteuer unter Angabe ihrer

Verwaltungsbezirke nachstehend bekannt gemacht.

Berlin, den 1. November 1911.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Wermuth.
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Ver
der Oberbehörden für die Zuwachssteuer

— — .–---

Allgemeine Bezeichnung der Zuwachssteuerämter

#——““

Der

Bezeichnung

1. 2.

a) Der Gemeindevorstand
(Zuwachssteueramt der Stadt

meinde

1. für Stadtgemeinden mit der Maßgabe, daß in
den Stadtgemeinden mit weniger als 2000 Ein-
wohnern auf ihren Antrag die Veranlagung
durch den Kreisausschuß zu erfolgen hat;

2. für Landgemeinden mit mehr als 5000 Ein-

wohnern oder für Landgemeinden, in denen
schon vor dem 1. Januar 1911 eine Wert-

zuwachssteuer in Kraft war, falls auf ihren
Antrag die Veranlagung durch den Kreis-

ai chu dem Gemeindevorstand überwiesenwir

b) der Kreisausschuß
1. für Stadtgemeinden mit weniger als 2000 Ein-

wohnern, welche die Veranlagung durch den
Kreisausschuß beantragt haben;

2. für alle Landgemeinden, soweit ihnen nicht nach
Buchstabe à Ziffer 2 auf ihren Antrag die
selbständige Veranlagung der Steuer über-
wiesen ist;

3. für alle Gutsbezirke.

Die Rentämter.

Regierung von Niederbayern,

Königreich
In erster Instanz:

1. Der Oberpräsident in Potsdam für
die Stadt Berlin.

2. Die Regierungspräsidenten für die
städtischen Zuwachssteuerämter und für die

Kreis-Zuwachssteuerämter (inHohenzollern:
Amts-Zuwachssteuerämter).

3. Die Landräte als Vorsitzende der Kreis-

ausschüsse (in Hohenzollern: die Oberamt=
männer als Vorsitzende der Amtsausschüsse)
für die Zuwachssteuerämter in den zur
selbständigen Veranlagung befugten Land-
gemeinden.

Königreich
Regierung von Oberbayern, Kammer der Finanzen.

Kammer der

Finanzen.
Regierung der Pfalz, Kammer der Finanzen.

Regierung der Oberpfalz und von Regensburg,
Kammer der Finanzen.

Regierung von Oberfranken, Kammer der Finanzen.
Regierung von Mittelfranken, Kammer der

Finanzen.
Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg,

Kammer der Finanzen.
Regierung von Schwaben und Neuburg, Kammer

der Finanzen.



zeichnis
unter Angabe ihrer Verwaltungsbezirke.

Oberbehörden
Sitz

3.

Preußen.

1. Potsdam.

2. Der Sitz der betreffenden

Regierung.

3. Der Sitz des betreffenden
Landratsamts (Oberamts).

Bayern.

München.
Landshut.

Speyer.
Regensburg.

Bayreuth.
Ansbach.

Würzburg.

Augsburg.

Verwaltungsbezirk

4. *

1. Die Stadt Berlin.

2. Der betreffende Regierungsbezirk.

3. Der betreffende Kreis (Oberamtsbezirk).

Regierungsbezirk Oberbayern.
Regierungsbezirk Niederbayern.

Regierungsbezirk der Pfalz.
Regierungsbezirk der Oberpfalz.

Regierungsbezirk Oberfranken.
Regierungsbezirk Mittelfranken.

Regierungsbezirk Unterfranken.

Regierungsbezirk Schwaben.

Bemerkungen
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Der

Allgemeine Bezeichn d wachssteuerämt
gem zeichnung der Zuwachssteuerämter Bezeichnung

I. 1 2.

Königreich

In den Städten mit revidierter Städteordnung die! Generalzolldirektion.
Stadträte; in den übrigen Städten und in den
Landgemeinden der Bürgermeister oder der
Gemeindevorstand, dem die Geschäfte des
Zuwachssteueramts vom Finanzministerium
widerruflich übertragen sind; sonst und ebenso
für die selbständigen Gutsbezirke die Haupt-
zollämter Dresden II, Leipzig II, Chemnitz,
Plauen, Bautzen, Zittau, Zwickau.

Königreich
Die Bezirkssteuerämter (Kameralämter und Haupt-teuerkollegium, Abteilung für direkte Steuern.

steueramt Stuttgart).

Großherzogtum

In den Städten Mannheim, Heidelberg, Karls-] Zoll= und Steuerdirektion.

ruhe, Pforzheim, Baden, Freiburg, Konstanz,
Bruchsal, Durlach und Weinheim, in denen
das Grundbuchamt als Gemeindeamt errichtet
ist, die

Grundbuchämter:;

im übrigen die Bezirkssteuerbehörden (Finanz-
oder Hauptsteuerämter).

Großherzogtum

Die Finanzämter. Ministerium der Finanzen, Abteilung für Steuer-
· wesen.

Großherzogtum

Die Hauptzollämter. Oberzolldirektion.

Großherzogtum

Das Erbschafts= und Zuwachssteueramt in Weimar.]Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll= und
Steuerverein (für das Amt Allstedt und
Oldisleben und für den Bezirk des Vorder-
gerichts Ostheim der Großherzogliche General-=
zolldirektor in Erfurt).

Großherzogtum
Die Hauptzollämter Neubrandenburg und WismarOberzolldirektion.

als Zuwachssteuerämter.



— —

Oberbehörden
Bemerkungen

Sitz Verwaltungsbezirk

— 3. 4. .

Sachsen,

Dresden. Königreich Sachsen.

Württemberg.
Stuttgart. Königreich Württemberg.

Babden.

Karlsruhe.

Hessen.
Darmstadt.

Mecklenburg-Schwerin.
Schwerin.

Sachsen.
Erfurt.

Mecklenburg-Strelitz.
Schwerin.

Großherzogtum Baden. F

Großherzogtum Hessen.

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

« Großherzogtum Sachsen.

l

Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz.
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« Der

Allgemeine Bezeichnung der Zuwachssteuerämter
Bezeichnung

1. J 2.

Großherzogtum

Im Herzogtum Oldenburg: die Amter und Magistrate Oberbehörde für Zuwachssteuersachen;
der Städte I. Klasse;

im Fürstentum Lübeck: das Zuwachssteueramt; Regierungspräsident;

im Fürstentum Birkenfeld: das Zuwachssteueramt.Regierungspräsident.

Herzogtum

Das Zuwachssteueramt in Braunschweig. Zoll= und Steuerdirektion.

· Herzogtum

Zuwachssteueramt in Meiningen. Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll= und
- Steuerverein.

Herzogtum

Das Steuer= und Rentamt in Altenburg als Zu-|Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll= und
wachsteueramt. Steuerverein.

Herzogtum Sachsen-

Die Staats= und Domänenkasse in Coburg; das, DOberzolldirektion für den Thüringischen Zoll-
Zoll= und Erbschaftssteueramt in Gotha. und Steuerverein.

Herzogtum

Das Erbschaftssteueramt in Dessau (unter der Be-Finanzdirektion.
zeichnung Zuwachssteueramt).

Fürstentum

Die Erbschafts= und Zuwachssteuerämter. Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll-
und Steuerverein.

Fürstentum

Das Erbschafts= und Zuwachssteueramt in Rudol= Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll-
stadt. und Steuerverein.

Fürstentum

Die Kreisämter unter der Bezeichnung „Fürstliches Landesdirektor.

Zuwachssteueramt .

Fürstentum

Zuwachssteueramt in Greiz. Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll-
und Steuerverein.



Oberbehörden
Bemerkungen

Sitz Verwaltungsbezirt emertung

— — 22 8

Oldenburg.

Oldenburg; Herzogtum Oldenburg;

Eutin; 1 Fürstentum Lübeck;

Birkenfeld. Fürstentum Birkenfeld.

Braunschweig.

Braunschweig. Herzogtum Braunschweig.

Sachsen-Meiningen.

Erfurt. Herzogtum Sachsen-Meiningen.

Sachsen-Altenburg.

Erfurt. 1 Herzogtum Sachsen-Altenburg.

Coburg und Gotha.

Erfurt. Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha.

Auhalt.

Dessau. Herzogtum Anhalt.
I

Schwarzburg-Sondershausen.
Erfurt. Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen.

Schwarzburg-Rudolstadt.

Erfurt. Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

Waldeck und Pyrmont.

Arolsen. Fürstentum Waldeck und Pyrmont.

Reuß älterer Linie.

Erfurt. 1 Fürstentum Reuß älterer Linie.



Allgemeine Bezeichnung der Zuwachssteuerämter

1.

Erbschaftssteueramt in Gera unter der

„Fürstliches Zuwachssteueramt“.

In den Stadtgemeinden Bückeburg und Stadthagen
die Magistrate, im übrigen die Landratsämter
in Bückeburg und Stadthagen.

Für Stadtgemeinden mit Ausnahme der Stadt
Schwalenberg, die dem Verwaltungsamt in
Blomberg angegliedert ist, der Magistrat; für
die Amtsgemeinden das Verwaltungsamt.

Der Steuerdirektor in Lübeck.

Das Generalsteueramt in Bremen.

Steuerdirektor in Hamburg.

Die Verkehrssteuerämter;
in den Städten Colmar, Mülhausen, Straß-

burg, Zabern, Diedenhofen, Metz und Saar-
gemünd die Verkehrssteuerämter I.

Bezeichnung

2.

Fürstentum

Bezeichnung Oberzolldirektion für den Thüringischen Zoll- und
Steuerverein.

Fürstentum
Ministerialabteilung für Gewerbe- und Gemeinde-

angelegenheiten.

Fürstentum

Regierung.

Freie und Hanfestadt
!Steuerbehörde. -

Freie Hansestadt
Oberzolldirektor.

Freie und Hansestadt

Steuerdeputation.

Elsaß=

Direktor der Verkehrssteuern in Elsaß-Lothringen.



Oberbehörden
Sitz

 ———„MTT—

3.

Bemerkungen
Verwaltungsbezirk
»

ö.
—

Reuß jüngerer Linie.

Erfurt.

Schaumburg-Lippe.
Bückeburg.

Lippe.
Detmold.

Lübeck.

Lübeck.

Bremen.

Bremen.

Hamburg.

Hamburg.

Lothringen.

Straßburg.

1 Fürstentum Reuß jüngerer Linie.

Fürstentum Schaumburg-Lippe.

Fürstentum Lippe.
#

Freie und Hansestadt Lübeck.

FreieHansestadt Bremen.

Freie und Hansestadt Hamburg.

Elsaß-Lothringen.
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